Anhang zum Ergénzungsschreiben 12/2023

Konzept
fur eine 6kologische Aufwertung
landwirtschaftlicher Flachen
am ,Hof Hahnenberg”

im Landkreis Diepholz

Auftraggeber:

Fa. Hollmann-Hespos

Auftragnehmer:

agnl®

Arbeitsgruppe fir Naturschutz und Landschaftspflege

Auf dem Sande 11,
49419 Wagenfeld-Stréhen

Wagenfeld, Juli 2022


Beermann, Mareike
Textfeld
Anhang zum Ergänzungsschreiben 12/2023


Inhaltsverzeichnis

T ANIASS £ttt 1
2. Rechtliche GrUNAIAgEN ... 1
3. Vorgehen und MethodiK ... 1
4. UNtErsUChUNGSGEIDIET . ... 1
4.1 Lage und betroffene FIUrStUCKE ... ..o 1

Z N\ L [ = YU o 0TSSR 3
2.3 BOBN ...t a AR AR A e SR s s s s s e neen 3
Yo (o] 0 V4 0 1= o 1RSSR 3
4.5 AKLUEIE NULTZUNG ottt 4
5. Raumrelevante PlanUNGEN ... 4
5.1 Landschaftsrahmenplan und Regionales Raumordnungsprogramme...........cccocceceeneneee. 4
5.2 NATUIa 2000-NETZ ...ttt s e n e e e e enene s 5
5.3 SCNULZGEDIETE ...t 6
6. Konzept zur 6kologischen AUFWEITUNG .......cciuiveieieeieeee e 7
B.1 ZIEIO .t 7
6.2 MaBNanmMENPIANUNG ... 7
6.2.1 MaBnahmenbereich Grinland. ... 9
6.2.2 MaBnahmenbereich ACKer ... e 13

6.3 SCNUTZGULET ..ottt 21
6.4 Berechnung nach dem Osnabricker Kompensationsmodell ..........ccccoovveeicviiicicicienne. 22
6.4.T IST-ZUSTANG ..ottt 24
6.4.2 Plan-ZUSTAND ..o 26
0.4.3 FAZIT ettt e A et nteaeese s e st st eaense s eneeneeaeaseneas 28

N 1Y/ [ o 11 (o T PSSR 29
8. KompensatioNSVErZEICANIS ........cuoiiieeeiceee e 31
9. ZIthiCher ABIQUT ...ttt 31
O QU I et ettt ettt ettt et e e et et e et e e e eeaneann 32

Anhang



Tabellen

Tabelle 1: Artenauswahl fir Pflanzungen einer Strauchhecke

gemal Landkreis Diepholz, @rganzt. ... ..o 15
Tabelle 2: Exemplarische Auswahl standortgerechter, regionaltypischer

alter Apfelsorten fur die Anlage einer StreuobSTWIESE ..o 17
Tabelle 3: Prognostizierte Wirkungen der geplanten MaBnahmen

auf betrachtete SCNULZGULEN ... e 22
Tabelle 4: Biotopwertberechnung des Ist-Zustands der Grinlandflachen..........ccccccccevevenn.. 24
Tabelle 5: Biotopwertberechnung des Ist-Zustands der Ackerflachen..........ccccoeeeeecvcvcnee. 25
Tabelle 6: Biotopwertberechnung des Plan-Zustands der Grinlandflachen. ...........ccccc........... 26
Tabelle 7: Biotopwertberechnung des Plan-Zustands der Ackerflachen. ..., 27
Tabelle 8: Zu berlcksichtigende Aspekte im Rahmen des Monitorings .........ccccceeeeveveeveinne. 29
Tabelle 9: Zu erwartende Entwicklungszeitraume der Zielbiotope.........ccccvvveeceecreeieiee, 30
Abbildungen
Abbildung 1: Lage des Hofs Hahnenberg 6stlich von Diepholz zwischen Neustadter Moor und

RENZEIET IMIOOT ...ttt s et s e 1
Abbildung 2: Lage der im Rahmen des Konzepts betrachteten Flachen bzw. Flurstlicke um

deN HOf HAaNN@NDEIG ...t 2
Abbildung 3: Im Rahmen der Planung betroffene Natura 2000-Gebiete. ..........cccccceeueeueuennneee. 5
Abbildung 4: Im Rahmen der Planung betroffene Schutzgebiete. ..o 6

Abbildung 5: MaBBnahmenbereiche des Konzepts zur dkologischen Aufwertungen der
Flachen am HOf HahN@NDErg ... e 8

Abbildung 6: Schema zur Anlage von Mahdgutibertragungsstreifen auf Grinland ............. 10



1. Anlass

Der landwirtschaftliche Betrieb des Hofs Hahnenberg in Besitz der Familie Hollmann-Hespos
liegt in der Gemeinde Wagenfeld, Landkreis Diepholz. Die Hofstelle des Betriebs ist umgeben
von ca. 30 ha landwirtschaftlicher Nutzflache, die sich zum Teil in ackerbaulicher Nutzung und
zum Teil in Nutzung als Dauergriinland befindet. Des Weiteren grenzen die Flachen an das
Feuchtgrinlandgebiet ,Bleckriede”, das fur den Wiesenvogelschutz eine sehr hohe
Bedeutung besitzt, sowie an das Hochmoor ,Neustadter Moor”, das als ,eines der wichtigsten
Hochmoore Niedersachsens” bezeichnet wird (Landkreis Diepholz 2021).

Im Januar 2021 beauftragte die Fa. Hollmann-Hespos die Arbeitsgruppe fur Naturschutz und
Landschaftspflege (AGNL) mit der Erstellung eines Konzepts zur 6kologischen Aufwertung
der Ackerflachen auf Grundlage des Osnabricker Kompensationsmodells. Zusatzlich erfolgt
im Weiteren eine Betrachtung oben genannter Grinlandflachen.

2. Rechtliche Grundlagen

Die Bevorratung von Flachen bietet mehrfache Vorteile (Vgl. NLT & NLWKN 2016). Aus Sicht
des Naturschutzes bietet sie ein Instrument zur raumlichen Konzentration von
Kompensationsflachen und zur Ruckgewinnung unter BerUcksichtigung Ubergeordneter
Naturschutzziele wichtiger Bereiche sowie zu deren dauerhaften Sicherung.

In MaBnahmenpools kénnen im Vorgriff auf zuklnftig erfolgende Eingriffe MaBnahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege durchgefihrt werden, um sie in einem sog.
Okokonto als Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen fur zukinftige Eingriffe anrechnen zu
lassen. Grundsatzlich muss dafur der MaBnahmenpooltrager in eine Vorfinanzierung gehen
und die entsprechenden MaBnahmen vorab durchfihren, bevor diese im
Kompensationsverzeichnis der zustandigen Unteren Naturschutzbehorde ,eingebucht” und
anschlieBend vermarktet werden kénnen.

Eine Anerkennung der MaBnahmen als Ausgleich und Ersatz kann zudem durch die
zustandige Genehmigungsbehdrde erst erfolgen, wenn die Eingriffsfolgen des jeweiligen zu
kompensierenden Eingriffs bekannt sind.

Im Gegensatz zu MaBnahmenpools, deren MaBnahmen in einem Okokonto angerechnet
werden sollen, bevorraten Flachenpools lediglich Flachen, die fur die zuklnftige
Durchfiihrung von MaBnahmen bereitstehen. Diese weisen u.a. anderem den Nachteil auf,
dass eine zeitnahe Entwicklung wertvoller Biotope zu Kompensationszwecken bei Vorliegen
eines geplanten und zu kompensierenden Eingriffs oft nicht moglich ist.

3. Vorgehen und Methodik

Die Flachen wurden am 20.05.2021 und am 21.07.2021 durch Mitarbeiter der AGNL
begangen. Dabei wurden Biotoptypen nach Drachenfels (2021) erfasst. Zudem wurde im
Grunland stichprobenartig mithilfe eines Plrckhauer Bohrstocks die Bodenhorizontabfolge
ermittelt.



Als Berechnungsgrundlage zur Ermittlung des 6kologischen Aufwertungspotenzials wurde
eine Berechnung nach dem Osnabricker Kompensationsmodell (Landkreis Osnabrtck 2016)
angefertigt.

Alle Ermittlungen von FlachengréBen wurden mithilfe eines GIS-Programms angefertigt.

Im Rahmen einer ggf. notwendigen Detailplanung von Ma3nahmen, die nicht Bestandteil des
vorliegenden Konzepts ist, konnen weitere Untersuchungen erforderlich werden.

4. Untersuchungsgebiet
4.1 Lage und betroffene Flursticke
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Abbildung 1: Lage des Hofs Hahnenberg 6stlich von Diepholz zwischen Neustadter Moor und Renzeler
Moor. UnmaBstabliche Darstellung, AGNL 2022.

Die untersuchten Flachen befinden sich in Niedersachen im Landkreis Diepholz, 6 km von der
Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen entfernt. Zur Gemeinde Wagenfeld gehérend, liegt
der Hof Hahnenberg ca. 20 km 6stlich von Diepholz zwischen den Stadten Rahden im Stden
und Sulingen im Norden. Die Flachen werden in Nord-Std-Richtung von der Landesstral3e
L347 (,Varreler StraBe”) durchschnitten und grenzen 6stlich sowie westlich an diese an.
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Abbildung 2: Lage der im Rahmen des Konzepts betrachteten Flachen bzw. Flurstiicke um den Hof
Hahnenberg. UnmaRstadbliche Darstellung, AGNL 2022.

Im Rahmen des vorliegenden Konzepts wurden folgende Flurstiicke in die Planung
einbezogen:

Gemarkung Strohen, Flur 10

e Flurstlick Nr. 13/24 (ausschlieBlich Ackerflache)
e Flurstlick Nr.13/12

e Flurstlick Nr. 13/16

e Flurstlck Nr. 1/2

Die Flurstticke Nr. 13/24,Nr. 13/16 und Nr. 1/2 befinden sich mit Stand Juni 2022 im Eigentum
der Fa. Hollmann-Hespos. Das die Ackerflachen durchschneidende Flurstlick Nr. 13/12
befindet sich im Eigentum der Gemeinde Wagenfeld. Am 14.12.2021 wurden zwischen
Vertretern der Gemeinde Wagenfeld und Fa. Hollmann-Hespos ein Flachentausch vereinbart,
durch den Flurstick Nr. 13/12 ebenfalls ins Eigentum der Fa. Hollmann-Hespos Ubergehen
soll und Flurstlick Nr. 13/17 in Gemeindeeigentum Ubergeht. Im Zuge dessen wurde dariber
hinaus ein 12 Meter breiter Streifen (FlachengroBe: 0,182 ha) an der L347 der Gemeinde
Wagenfeld zugesprochen und ist dementsprechend kein Bestandteil der Planungen im
Rahmen des vorliegenden Konzepts.



Die amtliche Angabe zur FlachengroBe der vier oben aufgelisteten Flurstliicke betragt
insgesamt 343.943 m? Nach Berechnungen im GIS weisen diese jedoch nur eine
FlachengroBe von 341.722 m? auf. Daraus ergibt sich eine Diskrepanz von 2.221 m% Im
Folgenden wurden Berechnungen ausschlieBlich mit den im GIS ermittelten FlachengroB3en
angefertigt.

4.2 Naturraum

Die Flachen liegen in der naturraumlichen Region ,Ems-Hunte-Geest und Dimmer-Geest-
Niederung” in der Haupteinheit ,Diepholzer Moorniederung”. Der Naturraum der Diepholzer
Moorniederung wird durch Hochmoore gepragt. Diese kdnnen jedoch nur noch selten als
intakt bezeichnet werden, da sie durch die langjahrige Entwasserung, den Torfabbau und die
landwirtschaftliche Nutzung geschadigt wurden. Teile der Hochmoore befinden sich bereits
in Renaturierung. Des Weiteren finden sich Moor- und Sandheiden, Niedermoore, Grinlander
und Bruch- und Moorwalder im Naturraum (LK Diepholz 2008).

Die betrachteten Flachen liegen dabei zwischen den Hochmoor ,Neustadter Moor” und dem
Niedermoor ,Bleckriede” sowie dem 6stlich davon gelegenen Hochmoor ,Renzeler Moor”.

4.3 Boden

Der aktuell als Grinland genutzte Bereich dstlich der Varreler Stral3e weist ein ausgepragtes
Relief auf. Sich erhebende Sandricken sind dem Bodentyp Podsol-Gley zuzuordnen und
weisen keine Torfauflage auf. In den Niederungen zwischen den Sandrlcken befinden sich
groBtenteils Niedermoortorfe. Diese weisen eine unterschiedlich hohe Torfmachtigkeit und
eine teilweise sehr starke Mineralisierung auf. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Kriterien
der geologischen Definition von Moor (> 30 cm Torfauflage) zumindest noch auf einem Teil
derin den Niederungen gelegenen Flachen erfulltist. Prazisere Aussagen zur Abgrenzung der
Niedermoorbdden auf den untersuchten Grinlandflachen sind nur durch eine detaillierte
Kartierung moglich.

Im Folgenden wird deshalb die Beurteilung der Flachen unter der Annahme vorgenommen,
dass alle Niederungsbereiche des Grinlands als Niedermoorbodden einzustufen sind.

Die Ackerflachen weisen einen hohen Sandanteil im Oberboden auf. Sie stellen laut
bodenkundlicher Karte (BK50) Tiefumbruchbdden dar.

4.4 Biotoptypen
Die aktuell auf den untersuchten Flachen vorkommenden Biotoptypen nach Drachenfels
(2021) sind in Karte Nr. ~"Uargestellt (siehe Anhang).

Der gesamte westlich der Varreler StraBe gelegene Teil des Untersuchungsbereichs und eine
kleinere Flache 6stlich der Varreler Straf3e sind Sandacker (AS) und waren zum Zeitpunkt der
Begehung mit Mais bestanden. Der Uberwiegende Teil der 6stlich der Varreler Straf3e
gelegenen Bereiche ist Grinland in unterschiedlichen Auspragungen.

Die hoher gelegenen Bereiche entsprechen einem Intensivgriinland trockener Mineralbdden
(GIT) mit Dominanz oberstandiger Futtergraser wie Wiesen-Rispengras (Poa pratensis),
Gewohnliches Rispengras (Poa trivialis), Knaulgras (Dactylis glomerata) und Wolligem
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Honiggras (Holcus lanatus) sowie einer Beimischung von Krautern des Wirtschaftsgriinlands
wie WeiB-Klee (Trifolium repens), Gewdhnlichem Lowenzahn (Taraxacum sect. Ruderalia) und
Gewohnlicher Schafgrabe (Achillea millefolium), stellenweise mit Vorkommen von
Nahrstoffzeigern wie Purpurroter Taubnessel (Lamium purpureum) und Stumpfblattrigem
Ampfer (Rumex obtusifolius). Nordliche Bereiche des Grinlands stellen besonders artenarme
Auspragungen von Intensivgrinland (GIT-) mit Dominanzbestanden von Welschem
Weidelgras (Lolium multiflorum) dar. Unter der Annahme des Vorliegens von
Niedermoortorfen in den tiefer gelegenen Bereichen (siehe Kap. 4.3 Boden) ist das Grinland
in den Niederungen als Intensivgrinland auf Moorbdden (GIM) einzustufen. Dieses ist
gekennzeichnet durch einen hoéheren Anteil des Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus
pratensis) und vereinzelten Feuchtezeigern wie Wiesen-Schaumkraut (Cardamine pratensis).
In den Niederungen im noérdlichen Teil des Grinlands sind ebenfalls artenarme
Dominanzbestande mit Welschem Weidelgras (Lolium multiflorum) und Deutsches
Weidelgras (Lolium perenne) (Biotoptyp GIM-) vorherrschend.

In einem von Staunasse gepragten Bereich im Stden des Griinlands ist eine Blanke mit
flutrasenartiger Vegetation (Biotoptyp GFF (STG)) mit einem hohen Anteil von Knick-

Fuchsschwanz (Alopecurus geniculatus), stellenweise Ganse-Fingerkraut (Potentilla anserina)

und Breit-Wegerich (Plantago major). Eine im nordlichen Teil gelegene Blanke weist keine
Flutrasen-Vegetation auf (Biotoptyp GIM-(STG)).

4.5 Aktuelle Nutzung

Uber die Hélfte der betrachteten Flachen wird als Acker genutzt. Dabei handelt es sich um
samtliche Flachen westlich sowie einen kleineren Ackerschlag &stlich der L347. In den Jahren
2020 und 2021 waren diese mit Mais und im Jahr 2022 mit Kartoffeln bestanden. Der restliche
Teil, welcher zum Naturschutzgebiet ,Bleckriede” gehort, wird als Intensivgriinland genutzt.
Darauf finden mehrere Schnitte pro Jahr und teilweise Schlitz/-Ubersaaten mit
hochproduktiven Grasern statt.

5. Raumrelevante Planungen

5.1 Landschaftsrahmenplan und Regionales Raumordnungsprogramm

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreis Diepholz (Landkreis Diepholz 2008) weist das
gesamte untersuchte Gebiet als ,Biotop mit sehr hoher Bedeutung” aus. Die westlich der
Varreler Stral3e gelegenen Ackerflachen werden zudem als von ,sehr hoher Bedeutung fur
das Landschaftsbild” und die 6stlich der Varreler StraBe gelegenen Flachen als von ,hoher
Bedeutung fur das Landschaftsbild” ausgewiesen. Die Boden &stlich der Varreler Stral3e sind
als ,Boden mit besonderer Funktionsfahigkeit” und jene westlich der Varreler StraBe als
,Boden mit beeintrachtigter/gefahrdeter Funktionsfahigkeit” und einem sehr hohen
Nitratauswaschungsrisiko gekennzeichnet. Als Ziele formuliert der Landschaftsrahmenplan
far das untersuchte Gebiet die Sicherung als Gebiet mit Uberwiegend sehr hoher Bedeutung
far Arten und Biotope sowie die vorrangige Sicherung und Entwicklung von
Extensivgrinland.

Das Regionale Raumordnungsprogramm fur den Landkreis Diepholz (Landkreis Diepholz
2016) weist das gesamte untersuchte Gebiet als ,Vorranggebiet Natur und Landschaft” aus.
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Die aktuell als Grinland genutzten Flachen sind zudem als ,Vorranggeiet Natur und
Landschaft”, die als Acker genutzten Flachen als ,Vorbehaltsgebiet Erholung” ausgewiesen.

5.2 Natura 2000-Netz
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Abbildung 3: Im Rahmen der Planung betroffene Natura 2000-Gebiete. Unmal3stabliche Darstellung,
AGNL 2022.

Die aktuell als Grunland genutzten Flachen 6stlich der Varreler StraBBe sind als Teil des
insgesamt 12.648 ha groBen EU-Vogelschutzgebiets V40 ,Diepholzer Moorniederung”
ausgewiesen. Zudem grenzt das untersuchte Gebiet im Westen unmittelbar an das FFH-
Gebiet 067 ,Neustadter Moor”, welches ein teilabgetorftes und teilvernasstes Hochmoor von
Uberregionaler Bedeutung darstellt (natura2000.diepholz.de). Ca. 2,5 km 0stlich liegt das
FFH-Gebiet 066 ,Renzeler Moor”, das sich mit einer weiteren Teilflache des
Vogelschutzgebiets V40 Uberschneidet.



5.3 Schutzgebiete
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Abbildung 4: Im Rahmen der Planung betroffene Schutzgebiete. UnmalRstabliche Darstellung,
AGNL 2022.

Die aktuell als Grinland genutzten Flachen bilden den nordwestlichsten Teil des
Naturschutzgebiets NSG HA 158 ,Bleckriede”. Das Niedermoorgebiet mit gro3flachigen
Feucht- und Nasswiesen dient insbesondere Wiesenvdgeln und Limikolen als wertvolles Brut-
, Rast- und Nahrungshabitat und ist daher fur deren Schutz von herausragender,
europaweiter Bedeutung. Zudem ist es ein wichtiges Bindeglied zwischen dem Neustadter
Moor und dem Renzeler Moor (www.nlwkn.niedersachsen.de).

Die westlich der Varreler StraBe gelegenen Ackerflachen sind als Landschaftsschutzgebiet
LSG DH 047 Langer Berg ausgewiesen.

DarUber hinaus grenzen die aktuell als Acker genutzten Flachen westlich an das Gebiet mit
gesamtstaatlicher Bedeutung (GR-Gebiet) ,Neustadter Moor”.



6. Konzept zur 6kologischen Aufwertung

6.1 Ziele

Der Landschaftsrahmenplan des Landkreises Diepholz (Landkreis Diepholz 2008) sieht fur das
untersuchte Gebiet sowohl eine Sicherung von Biotopen mit sehr hoher Bedeutung, als auch
die Entwicklung von Extensivgrinland vor.

Leitbild flr die Konzeption zur 6kologischen Aufwertung der untersuchten Flachen um den
Hof Hahnenberg ist daher eine extensiv genutzte Kulturlandschaft mit unterschiedlichen
Landschaftselementen.  Langfristig soll sich das Extensivgrinland zu einem
naturraumtypischen, artenreichen Grinland entwickeln. Es bietet aufgrund der Flachengro3e
und kleinrdaumiger Standortunterschiede das Potential zur Ausbildung einer heterogenen
Struktur von Extensivgrinland und Feucht-/Nassgrinlandtypen unterschiedlicher
Auspragungen. Eingestreute Blanken als temporare Gewasser tragen zur Standortvielfalt und
SOtrukturanreicherung bei und stellen Laichgewasser fir Amphibien dar.

Die 6stlich der L347 gelegenen, aktuell als Grinland genutzten Flachen sind Bestandteil des
Naturschutzgebiets Bleckriede, welches eine hohe Bedeutung als Lebensraum fir in ihren
Bestanden stark bedrohte Wiesenvogelarten wie Uferschnepfe, Rotschenkel oder Bekassine
hat. Die heutige landwirtschaftliche Nutzung des Feucht- und Nassgrinlandgebiets
beschrankt sich fast ausschlieBlich auf extensive Grinlandbewirtschaftung mit
unterschiedlichen Nutzungsauflagen der einzelnen Parzellen. Flr die Grinlandflachen die im
Rahmen dies vorliegenden Konzepts betrachteten Grunlandflachen 6stlich der L347 ist ein
Anschluss an die bereits heute extensive Bewirtschaftung der Nass- und
Feuchtgrinlandflachen der Bleckriede anzustreben, um eine Erweiterung und qualitative
Aufwertung des Lebensraums fur Wiesenvogelarten zu erreichen.

Durch die geplanten MaBBnahmen soll eine Aufwertung der Lebensraume von Zielarten des
Vogelschutzgebiets V40 und von Bestandteilen des angrenzenden FFH-Gebiets 067 erreicht
werden.

6.2 MaBnahmenplanung
Der zu erreichende Zielzustand (Biotoptypen nach Drachenfels 2021) inkl. einer raumlichen
Zuordnung der umzusetzenden MaBBnahmen ist in Karte Nr. 2 dargestellt (siehe Anhang).

Dem Konzept ist ein Zeitplan zur geplanten Umsetzung der MalBnahmen beigefligt (siehe
Anhang).

Fir einen Teilbereich der aktuell als Acker genutzten Flachen kann nach Absprache mit der
Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz alternativ zu einer Grinlandnutzung
im Rahmen eines erganzenden Konzepts mit gesonderter Wertermittlung eine extensive
Ackernutzung vorgeschlagen werden.

Unabhadngig von den nachfolgend beschriebenen MaBnahmen wird darlber hinaus
langfristig eine weitere Optimierung des Wasserhaushalts im Bereich MaBnahmenflachen
sowie der daran anschlieBenden Flachen im Norden der Bleckriede angestrebt. Dazu werden
durch Gebietsmanagement und Landkreis Diepholz Mdglichkeiten eines Grabenanstaus
geprift. Durch eine solche Wasserstandsoptimierung kann auch von einer positiven
Flachenentwicklung des Grinlands am Hofs Hahnenberg und einer damit einhergehenden
schnelleren Erreichung des Zielzustands ausgegangen werden. Sie ist jedoch kein fester
Bestandteil des vorliegenden Konzepts.



Die geplanten Maf3nahmen sind zwei MaBnahmenbereichen zugeordnet (siehe Abb. 5):
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Abbildung 5: MaRnahmenbereiche des Konzepts zur 6kologischen Aufwertungen der Flachen am Hof
Hahnenberg



6.2.1 MaBnahmenbereich Grinland

MaBnahme G1

Entwicklung von sonstigem mesophilen Grinland sowie sonstigem Feucht- und
Nassgrinland auf Moorbdden (Biotoptypen GFS/GMS/GMS*):

Das aktuell noch intensiv genutzte Grinland ist Gber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren
auszuhagern. Alle eventuell im Grinland vorhandenen Drainage-Einrichtungen sind
dauerhaft zu entfernen.

Zur Bewirtschaftung der Flache ist eine zweischirige Aushagerungsmahd mit Abtransport
des Mahdguts notwendig. Mahdzeitpunkte und Beweidung werden mit dem
Gebietsmanagement abgestimmt, eine Mahd sowie bodenbearbeitende MaBnahmen wie
Walzen oder Schleppen sollten i. d. R. jedoch aufgrund der Brutperiode wiesenbritender
Vogelarten nicht vor dem 15. Juni erfolgen. Das Schleppen von Grinlandflachen ist im
Frihjahr bis zum 15. Marz, in Jahren mit besonders mildem Witterungsverlauf ggf. nur bis
zum 01. Marz mdglich. Eine Neueinsaat, der Einsatz von mulchenden Geraten und die
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt. Nach der Aushagerungsphase und
einer Beobachtung der Flachenentwicklung kann ist ausschlieBlich in Abstimmung mit der
Unteren Naturschutzbehorde eine Erhaltungsdingung maoglich.

Zur Absprache weiterer, aus naturschutzfachlicher Sicht wilnschenswerter Aspekte der
Bewirtschaftung wie z.B. eine insektenfreundliche Mahd in den Morgenstunden kénnen
optional weitere Absprachen mit Gebietsmanagement und Unterer Naturschutzbehorde des
Landkreises Diepholz getroffen werden.

Durch die Erstellung von Verwallungen (siehe MaBnahme A6/G6) soll die Auspragung einer
kleinrdumigen Standortheterogenitat und die Ausbildung feuchter bis nasser Bereiche
gefordert werden.

Als Strukturelemente sind in den bereits heute feuchteren Bereichen ins GriUnland
eingestreute Blanken anzulegen (siehe MalBnahme A5/G5).



MaBnahme G2

Entwicklung von sonstigem mesophilen Grinland sowie sonstigem Feucht- und
Nassgrunland auf Moorbdden, besonders artenarme Auspragung (Biotoptypen GFS/GMS**):

Das aktuell noch intensiv genutzte Grunland ist Gber einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren
auszuhagern. Alle eventuell im Grinland vorhandenen Drainage-Einrichtungen sind
dauerhaft zu entfernen.

Zusatzlich zur Bewirtschaftung nach den fir MaBnahme G1 aufgefuhrten Vorgaben sind in
den nordlichen, extrem artenarmen Bereichen der Grunlandflachen (Karte Nr. 2: Biotoptyp
GMS**) voraussichtlich weitere MaBnahmen zur Férderung bzw. Einbringung von Arten aus
dem Zielartenspektrum notwendig, da hier aufgrund der Artenarmut ansonsten nicht von
einer Etablierung artenreicheren Grinlands in absehbarer Zeit ausgegangen werden kann
(Vgl. Schmiede et al. 2012). Zur Einbringung weiterer, naturraumtypischer Grinlandarten
kénnen in diesem Sinne auf max. 25 % der Flache der aktuell als Grinland genutzten Bereiche
mit artenarmen Dominanzbestdnden (siehe Karte 1: Biotoptypen GIT- und GIM-)
MahdgutUbertragungsstreifen angelegt werden. Dazu sollte auf mehreren, quer zur tblichen
Bewirtschaftungsrichtung liegenden Streifen mit einer Frase die Grasnarbe zerstort werden.
Die Breite der Streifen sollte lediglich eine Arbeitsbreite der einzusetzenden Maschine
betragen. Danach erfolgt auf diesen Streifen eine Mahdgutuibertragung. In den Folgejahren
kénnen sich etablierende Grinlandarten von den Streifen weiter in die Flache ausbreiten.
Alternativ kann durch umbruchlose Verfahren wie z.B. einer Schlitzsaat eine zertifizierte
Regiosaatgut-Mischung mit einem hohen Krauteranteil von mind. 30 % in die artenarmen
Grunlandbestande eingebracht werden.

Zur Absprache weiterer, aus naturschutzfachlicher Sicht winschenswerter Aspekte der
Bewirtschaftung wie z.B. eine insektenfreundliche Mahd in den Morgenstunden kénnen
optional weitere Absprachen mit Gebietsmanagement und Unterer Naturschutzbehorde des
Landkreises Diepholz getroffen werden.

Mahdgutlbertragungsstreifen

Bewirtschaftungsrichtung

Abbildung 6: Schema zur Anlage von Mahdgutilibertragungsstreifen auf Griinland, AGNL 2022.
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MaBnahme G3/A3

Anlage von Blanken (Biotoptyp STG):

Die Anlage der Blanken/Wiesentimpel als flache, teilweise trockenfallende Gelandemulden
sollte auf allen zu entwickelnden Grunlandflachen erfolgen. Die Blanken sind hauptsachlich
durch Niederschlagswasser gespeist, vereinzelt ist jedoch auch ein Grundwasseranschnitt
anzustreben. Eine Wasserfihrung sollte insbesondere im Frihjahr bestehen, ein zumindest
teilweises Austrocknen im Sommer ist jedoch explizit erwinscht. Bei der Anlage ist auf flach
ausgezogene Rander und geringe Bdschungswinkel von 1:10 — 1:15 zu achten, sodass eine
Pflege im Rahmen der Grunlandbewirtschaftung maoglich ist und die Blanken regelmaBig
mitgemaht werden kénnen. Besondere Wichtigkeit ist in diesem Zuge der Verhinderung des
Aufwuchses von schnell einwandernden Gehodlzen wie z.B. Weiden beizumessen, da
Wiesenbruter die Blanken schon bei geringem Gehdlzaufwuchs ggf. nicht mehr annehmen.
Vorrangig sollten die Blanken an bereits aktuell feuchteren Stellen angelegt werden. Im Zuge
einer Detailplanung sind unter fachlicher Begleitung des Gebietsmanagements die genaue
Lage, Tiefe und Form der Blanken abschlieBend festzulegen. Zudem bedarf die Anlage der
Blanken im Falle eines Anschnitts des Grundwasserkdrpers voraussichtlich einer
wasserrechtlichen Genehmigung durch die Untere Wasserbehorde des Landkreises Diepholz.

Durch die Erstellung von Verwallungen kann zusatzlich der Abfluss von Oberflachenwasser in
den Bereichen der anzulegenden Blanken reduziert werden. Abgeschobener Oberboden
kann zur Erstellung vorgesehener Verwallungen verwendet werden (siehe MaBnahme
A6/G6).

Bei einer Beweidung des umliegenden Grinlands kann ggf. eine Auszaunung notwendig
werden, um Trittschaden zu vermeiden. Davon abgesehen sollte keine Abgrenzung
gegenulber dem umgebenden Grinland stattfinden.

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung relevanter gultiger DIN-Normen (u.a. DIN 19 639
.Bodenschutz bei Planung und Durchfihrung von Bauvorhaben”, DIN 18 915
.Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten”, DIN 19 731 ,Verwertung von
Bodenmaterial”) auszufihren.
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MaBnahme G4/A4

Erstellung von Verwallungen:

Um den Oberflachenabfluss im zu entwickelnden Grinland zu reduzieren und die
Entwicklung von Bereichen mit feuchten bis nassen Auspragungen zu férdern, sollen mehrere
flache Verwallungen sowohl am Rand der aktuell als Acker genutzten Flachen als auch am
Rand und ggf. innerhalb der aktuell als Grinland genutzten Flachen erstellt werden. Die
ungefahre Lage der Verwallungen ist in Karte 2 dargestellt, die Festsetzung der genauen
Lage, Form und Hohe sollte wie im Zuge einer Detailplanung erfolgen und sich insbesondere
an tatsachlichen Gelandehohen orientieren. Zudem bedarf die Erstellung der Verwallungen
einer zusatzlichen Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises
Diepholz.

Die Ausgestaltung der Blanken muss dartber hinaus so gewahlt werden, dass diese im
Rahmen der normalen Bewirtschaftung mitgemaht werden kdnnen. Daraus ergibt sich eine
erforderliche Kronenbreite der Verwallung von mind. 3 m und eine Boschungsneigung, die
nicht steiler als 1:4 ausgefuhrt ist.

Fur die Erstellung der Verwallung soll hauptsachlich Aushub von der Anlage der Blanken
genutzt werden. Zusatzlicher Materialbedarf soll ggf. aus Abschieben des Oberbodens
gewonnen werden.

Arbeitsflachen sollten sich bei Ausflhrung der Arbeiten auf das notwendige Mal3
beschranken und angrenzende Flachen sollten nicht befahren oder anderweitig benutzt
werden. Boden sollte im Allgemeinen schichtgetreu ab- und aufgetragen werden. Die
Lagerung von Boden sollte ortsnah, schichtgetreu, in moglichst kurzer Dauer und
entsprechend vor Witterung und Wassereinstau geschitzt vorgenommen werden.
AuBBerdem sollte das Vermischen von Bdden verschiedener Herkunft oder mit
unterschiedlichen Eigenschaften vermieden werden. Auf den verdichtungsempfindlichsten
Flachen sollten unter Ma3gabe der Witterung und des Feuchtegehalts im Boden in Perioden
mit ungUnstigen Witterungsverhaltnissen auf Arbeiten verzichtet werden oder bei Bedarf ggf.
Stahlplatten oder Baggermatten zum Schutz vor mechanischen Belastungen und
strukturellen Schaden ausgelegt werden bzw. spezielle Maschinen mit Eignung zu
bodenschonendem Arbeiten durch geringen Bodendruck eingesetzt werden.

Alle Arbeiten sind unter Einhaltung relevanter gultiger DIN-Normen (u.a. DIN 19 639
.Bodenschutz bei Planung und Durchflhrung von Bauvorhaben”, DIN 18 915
.Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten”, DIN 19 731 ,Verwertung von
Bodenmaterial”) auszufihren.

Auf der vegetationsfreien Oberflache der neu erstellten Verwallungen ist im Anschluss an die
Erdarbeiten ebenfalls eine Mahdgutlbertragung oder alternativ eine Ansaat Uber eine
zertifizierte Regiosaatgut-Mischung mit einem hohen Krauteranteil von mind. 30 %
durchzufahren. Auf einzelnen Verwallungen mit Anschluss an anzulegende Saumstrukturen
sollen statt Griinland ebenfalls Saumstrukturen auf der Verwallung angelegt werden.
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6.2.2 MaBnahmenbereich Acker

MaBnahme A1

Entwicklung von sonstigem mesophilen Grinland mit extensiver Nutzung und eingestreuten
Bléanken (Biotoptyp GMS):

Als vorbereitende MaBBnahme zur Entwicklung von extensiv genutztem Grinland sind
entsprechende Flachen Uber mindestens eine Vegetationsperiode auszuhagern. Dazu kann
beispielsweise Getreide wie Roggen eingesat und im Frihling/Frihsommer als Griinroggen
geerntet werden. Eine Ansaat des Extensivgrinlands erfolgt bevorzugt durch
MahdgutUbertragung geeigneter Spenderflaichen aus dem lokalen Umfeld der
Empfangerflache. Geeignete Spenderflachen sind im Vorhinein zu ermitteln und mit der
Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz abzustimmen. Koénnen keine
geeigneten Spenderflachen gefunden werden, erfolgt eine Ansaat alternativ Uber eine
zertifizierte Regiosaatgut-Mischung mit einem hohen Krauteranteil von mind. 30 %.

Zur Bewirtschaftung der Flache ist eine zweischirige Mahd mit Abtransport des Mahdguts
oder eine extensive Beweidung notwendig. Mahdzeitpunkte und Beweidung wird mit dem
Gebietsmanagement abgestimmt, eine Mahd sowie bodenbearbeitende MaBnahmen wie
Walzen oder Schleppen sollten i. d. R. jedoch aufgrund der Brutperiode wiesenbritender
Vogelarten nicht vor dem 15. Juni erfolgen. Das Schleppen von Griunlandflachen ist im
Frihjahr bis zum 15. Marz, in Jahren mit besonders mildem Witterungsverlauf ggf. nur bis
zum 01. Marz moglich. Fur eine extensive Beweidung ist eine geringe Viehbesatzdichte von
<1GV/ha zu wahlen. Eine Neueinsaat, der Einsatz von mulchenden Gerdten und die
Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt. Ein Ausbringen von Dingern findet
in den ersten Jahren nach Ersteinrichtung nicht statt. Nach einer Beobachtungsfrist zur
Flachenentwicklung ist ausschlieBlich in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde
eine Erhaltungsdingung moglich. Diesbeztglich sollte fur die Abwagung die Férderung der
langfristigen Entwicklung hin zu einem Extensivgrinland mit Anteilen mesophilen Grinlands
ausschlaggebend sein.

Zur Absprache weiterer, aus naturschutzfachlicher Sicht winschenswerter Aspekte der
Bewirtschaftung wie z.B. eine insektenfreundliche Mahd in den Morgenstunden kénnen
optional weitere Absprachen mit Gebietsmanagement und Unterer Naturschutzbehorde des
Landkreises Diepholz getroffen werden.

Ein  mdglicherweise vorkommendes Auftreten von Stdrzeigern wie insbesondere

Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea) ist frihzeitig durch regelméaBige Uberprifung der
Flachen zu ermitteln und schon beim ersten Auftreten einzelner Pflanzen durch manuelle
MaBnahmen wie Ausstechen der Pflanzen vor Samenreife zu behandeln. MaBnahmen, die
oben genannten Grundsatzen widersprechen (z.B. selektives Spritzen) sind ohne
Genehmigung der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz nicht zul&ssig.

Als Strukturelemente sind ins Grinland eingestreute Blanken anzulegen (siehe MaBBnahme
A5/Gb5).
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MaBnahme A2

Entwicklung von Saumstrukturen/Halbruderalen Staudenfluren (Biotoptyp GMS (UH)):

Auf den Flachen zur Entwicklung von Saumstrukturen ist zunachst wie oben beschrieben
Extensivgrinland zu entwickeln. Bei Vorhandensein geeigneten Spenderflachen kann
alternativ eine spezifische Mahdgutlbertragung von Flachen mit saumtypischen Arten und
Hochstauden erfolgen. Geeignete Spenderflachen sind im Vorhinein zu ermitteln und mit der
Unteren Naturschutzbehdrde des Landkreises Diepholz abzustimmen. Koénnen keine
geeigneten Spenderflachen gefunden werden, erfolgt eine Ansaat alternativ Uber eine
zertifizierte Regiosaatgut-Mischung mit Saumarten und einem hohen Krauteranteil von
mind. 30 %.

Als Entwicklungspflege ist in den ersten beiden Jahren nach Einrichtung jeweils eine
einschirige Mahd mit Abtransport des Mahdguts vorzusehen, um die Flache weiter
auszuhagern. Ab dem dritten Jahr sollte die Saumstruktur in einem dreijahrigen Rhythmus
abschnittsweise und alternierend gemaht werden. Ein Aufwuchs von Gehdlzen in der
Saumstruktur ist dadurch zwar moglich, jedoch auf eine maximal dreijahrige Wuchshéhe
begrenzt. Zusatzlich sollen im dritten Jahr nach Einrichtung mindestens 2 — 3 Lesesteinhaufen
als Habitatelemente fur Arten wie Zauneidechse (Lacerta agilis) oder Steinschmatzer

(Oenanthe oenanthe) in trockenen Bereichen innerhalb der Saumstruktur aufgeschichtet
werden.

Die Mahd sollte erst nach Beendigung der Brutperiode wiesenbritender Vogelarten und
zudem abschnittsweise erfolgen. Eine Neueinsaat, der Einsatz von mulchenden Geraten und
die Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln sind untersagt. Auch eine Dingung wird auf
diesen Flachen nicht durchgefihrt.

MaBnahme A3 —siehe Seite 11

MaBnahme A4 —siehe Seite 12
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MaBnahme A5

Anlage von standortgerechten Strauchhecken (Biotoptyp HFS):

Auf den entsprechenden Flachen sind mehrreihige Anpflanzungen von Gehdlzen
gebietseigener Herkunft mit entsprechender Zertifizierung im Herbst oder zeitigen Fruhjahr
vorzunehmen. Die Auswahl orientiert sich an Arten der potentiell natlrlichen Vegetation
(PNV) bzw. deren Ersatzgesellschaften. Es sollten mindestens 6 — 8 standorttypische, PNV-
gerechte Straucharten gepflanzt werden. Die Pflanzung von der Auswahl abweichender
Straucharten ist ggf. mit der Unteren Naturschutzbehérde des Landkreises Diepholz
abzustimmen, auf eine Pflanzung hochwduchsiger Baumarten ist jedoch zu verzichten, um
eine starke Barrierewirkung fur wiesenbritende Vogelarten zu vermeiden.

Tabelle 1: Artenauswabhl fiir Pflanzungen einer Strauchhecke gemaR Landkreis Diepholz, erganzt.

Erlduterung: 2 j. v. S. 80/120 = 2-jahrig verpflanzter Samling, Stammhohe 80 — 120 cm

Art Pflanzqualitat
Sal-Weide (Salix caprea) 1j.v.S.60/80
Besenginster (Cytisus scoparius) 2j.v.5.60/80
Faulbaum (Frangula alnus) 3j.v.S5.80/120
Gemeine Hasel (Corylus avellana) 3j.v.5.80/120
Strdaucher

Schlehe (Prunus spinosa) 1j.v.S5.60/100
Eingriffliger Wei3dorn (Crataegus monogyna) 3j.v.5.80/120
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 2j.v.S.60/100
Hundsrose (Rosa canina) 2j.v.S.60/80

Die Pflanzen werden in Reihen gepflanzt; die Pflanzung der Hecke sollte mindestens
funfreihig erfolgen. Die Reihen werden so gegeneinander versetzt, dass die Stamme in einem
Dreiecksraster zueinanderstehen. Die Straucher haben einen recht geringen Abstand von
1,5m zueinander, um schon frihzeitig eine flllige Hecke zu bilden. Sie sollten in
Artengruppen von 5 - 8 Individuen gepflanzt werden, um das Uberwuchern
langsamwdichsiger Arten zu verhindern. Zu AuBengrenzen muss ein Grenzabstand von 1,25
m eingehalten werden.

Idealerweise sollte die Pflanzung im Herbst durchgefihrt werden. Alternativ kann sie im
Frihjahr bis Ende Marz, jedoch auBBerhalb von Frostperioden, erfolgen.

Fardie ersten 5 - 8 Jahre nach Anpflanzung sollte ein Zaun zum Schutz vor Wildverbiss gebaut
werden (Knotengeflecht, Hohe mind. 160 cm, Abbau nach 5 — 8 Jahren). Die Pflanzung ist
dauerhaft zu erhalten, Ausfalle von mehr als 20 % sind zu ersetzen.
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Die Hecken sollten abschnittsweise und alternierend alle 8 — 12 Jahre zwischen Oktober und
Februar auf den Stock gesetzt werden. Sofern durch Licken entstanden sind, ausgefallene
Geholze ggf. ersetzen. Eventuell nach einigen Jahren gebildetes Totholz ist in den Hecken zu
belassen.

Die Ausfuhrung der Pflanzarbeiten ist unter Einhaltung relevanter gtiltiger DIN-Normen (u.a.
DIN 18916 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten” sowie ggf.
DIN 18 915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten”) auszufthren.
Verwendete Geholze sollten den aktuellen GuUtebestimmungen der FLL (TL-
Baumschulpflanzen — Technische Lieferbedingungen fur Baumschulpflanzen, 2020)
entsprechen.
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MaBnahme A6

Anlage einer Streuobstwiese (Biotoptyp HO (GET)):

Als vorbereitende MaBnahme ist ein wie in Mal3nahme A1 beschrieben Extensivgrinland auf
den als Streuobstwiese anzulegenden Flachen zu entwickeln. Kann die Entwicklung des
Grlnlands nicht Uber eine zu bevorzugende MahdgutUbertragung erfolgen, ist eine Ansaat
Uber eine zertifizierte Regiosaatgut-Mischung mit einem hohen Krauteranteil von mind. 30 %
vorzunehmen.

Die Auswahl der zu pflanzenden Obstgehdlze sollte aus einheimischen, alten, ,robusten”
hochstammigen Apfelsorten bestehen und an die Standortverhaltnisse angepasst sein. Des
Weiteren sollten sie folgenden Qualitaten aufweisen:

- Hochstamm mit Stammumfang von mind. 10 - 12 cm

- mind. 2 x verschult

- Mindesthdhe des Kronenansatzes von 180 cm

- den aktuellen Gutebestimmungen der FLL (TL-Baumschulpflanzen — Technische
Lieferbedingungen fur Baumschulpflanzen 2020) entsprechend

Dabei sollte auf eine Durchmischung der Sorten geachtet werden, um die Ausbreitung von
Krankheiten zu erschweren und eine optimale Bestaubung sicherzustellen. Eine beispielhafte
Sortenzusammensetzung kdénnte wie in Tabelle 2 dargestellt aussehen. Die endgultige
Sortenauswahl ist vor Pflanzung mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises
Diepholz abzustimmen.

Tabelle 2: Exemplarische Auswahl standortgerechter, regionaltypischer alter Apfelsorten fiir die
Anlage einer Streuobstwiese

Apfelsorte

Charlamowsky
Sommerapfel
WeiBer Klarapfel

Driwken
Herbstadpfel
Groninger Krone

Baumanns Renette
Winterapfel
Mutterapfel

Schéner aus Nordhausen
Dauerapfel

Sulinger Grinling

Die Pflanzung sollte fachgerecht durchgefihrt werden und einen Pflanzungsschnitt

beinhalten. Bei der Pflanzung ist auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Baumen zu

achten. Hierbei sollten mindestens 10 — 12 m zwischen den Stammen liegen. Optional kann

auf einen Abstand von ca. 20 m erhéht werden, wobei jedoch mindestens 25 Exemplare pro
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Hektar gepflanzt werden sollten. Zu der im Nordosten angrenzenden Strauchhecke sollte ein
Abstand von 20 m eingehalten werden, um eine Uberschattung zu verhindern. Die
Pflanzabstande sollten darlber hinaus so gewahlt werden, dass eine Mahd der
Streuobstwiese in jedem Fall sichergestellt werden kann. Die Pflanzung kann im
Dreiecksverbund oder alternativ, fir eine naturnahere Verteilung, verstreut angelegt werden.
Bei der zweiten Variante werden die Baume nicht nach einem festen Raster gepflanzt,
sondern moglichst naturlich auf der Flache verstreut. Auch hier ist jedoch auf die
Mindestabstande zwischen den Baumen zu achten, um eine Konkurrenz um Licht, Wasser
und Nahrstoffe zu vermeiden. Nicht angewachsene Obstgehdlze oder Ausfalle sind laufend
zu ersetzen. Langfristig sind im Falle eines altersgerechten Absterbens alte Obstgehdlze als
Strukturelemente jedoch zu erhalten.

Die Pflanzgrube ist als Wihlmausschutz mit einem unverzinkten Drahtgeflecht auszulegen.
Zur Befestigung mussen die Hochstamme an einen Pfahldreibock angebunden sowie gegen
Verbiss und als Fegeschutz gesichert werden. Befestigung und Schutzeinrichtungen mussen
regelmafig instandgehalten und nach dem 5. Standjahr entfernt werden. Die Baumscheibe
ist in den ersten Jahren nach Pflanzung vegetationsfrei bzw. kurz zu halten. Falls notwendig,
sollte in den ersten Jahren ggf. eine bedarfsangepasste Wasserung der Obstgeholze erfolgen.

Die ersten 10 Jahre nach Pflanzung sollten Erziehungsschnitte nach Bedarf (mindestens 3x)
durchgefthrt werden. Im Rahmen der anschlieBenden Unterhaltungspflege sollten weitere
Erhaltungsschnitte in groBeren, dem Bedarf angepassten Zeitabstanden erfolgen.

Idealerweise sollte die Pflanzung im Herbst durchgeflhrt werden. Alternativ kann sie im
Frihjahr bis Ende Marz, jedoch auBBerhalb von Frostperioden, erfolgen.

Nach Erreichen einer ausreichenden Wuchshdéhe und eines Stammdurchmessers kdonnen
Nisthilfen fur Vogel und Insekten in den Geholzen angebracht werden.

Alte, absterbende Gehdlze mit einer Standdauer von mehr als 20 Jahren sind als
Strukturelemente zu erhalten.

Der Unterwuchs der Streuobstwiese ist als Extensivgrinland zu bewirtschaften/pflegen.
Anzustreben ist eine einschirige Mahd ab September. Dabei sollten jedoch alternierend
jeweils 25 % der Flache von der jahrlichen Bewirtschaftung/Mahd ausgespart werden.

Die Ausfuhrung der Pflanzarbeiten ist unter Einhaltung relevanter gtltiger DIN-Normen (u.a.
DIN 18 916 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten” sowie ggf.
DIN 18 915 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten”) auszufthren.
Verwendete Geholze sollten den aktuellen Gutebestimmungen der FLL (TL-
Baumschulpflanzen - Technische Lieferbedingungen fiur Baumschulpflanzen 2020)
entsprechen.
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MaBnahme A7

Anlage eines unbefestigten Weges:

Ausgehend vom westlichen Rand der ehemaligen Ackerflache soll ein unbefestigter Weg
angelegt werden, welcher am Hof Hahnenberg anschlie3t. Um eine Begehbarkeit auch in
Nassesituationen zu ermdglichen, sollte im Bereich der Wegefuhrung zur geringfigigen
Erhdhung (ca. 20 cm) Oberbodenmaterial aufgetragen werden. Dabei sind die fur
MaBnahmen M6 aufgeflhrten Vorgaben flr Erdarbeiten zu beachten.

Der Weg soll sich stilistisch an die naheliegenden Wanderwege am Rande des Neustadter
Moores angliedern. Der 2 m breite Weg soll daher nicht geradlinig, sondern organisch Gber
das umgebende Extensivgrinland fihren und kann ggf. mit Holzpfahlen in weitem Abstand
(ca. 50 m) markiert werden. Auch diese orientieren sich an den Wanderwegemarkierungen
im angrenzenden Moor. Der Weg sollte wahrend der Vegetationsperiode mehrmals gemaht
werden, um die komfortable Begehbarkeit zu gewahrleisten. Er sollte jedoch keine
Befestigung durch Aufbringung eines Belags aufweisen.
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MaBnahme A8

Pflanzung von standortgerechten Einzelgeholzen (Biotoptyp HBE):

Entlang des anzulegenden unbefestigten Weges 6stlich des Hofs Hahnenbergs sind als
landschaftstypische Strukturelemente ca. 8 Einzelgehdlze zu pflanzen. Dabei sind
standorttypische, PNV-gerechte Gehdlze gebietseigener Herkunft mit entsprechender
Zertifizierung zu verwenden.

Die Pflanzqualitaten sowie die Pflege sollten mindestens den fur MaBnahme A6 aufgeflhrten
Vorgaben entsprechen und es sind ebenfalls relevante gultige DIN-Normen (u.a. DIN 18 916
.Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Pflanzen und Pflanzarbeiten” sowie ggf. DIN 18 915
.Vegetationstechnik im Landschaftsbau — Bodenarbeiten”) einzuhalten.

Die Pflanzgrube ist als Wihlmausschutz mit einem unverzinkten Drahtgeflecht auszulegen.
Zur Befestigung sollen die Gehdlze an einen Pfahldreibock angebunden sowie gegen Verbiss
und als Fegeschutz gesichert werden. Befestigung und Schutzeinrichtungen mussen
regelmafig instandgehalten und nach dem 5. Standjahr entfernt werden. Die Baumscheibe
ist in den ersten Jahren nach Pflanzung vegetationsfrei bzw. kurz zu halten. Falls notwendig,
sollte in den ersten Jahren ggf. eine bedarfsangepasste Wasserung der Geholze erfolgen.

Idealerweise sollte die Pflanzung im Herbst durchgefihrt werden. Alternativ kann sie im
Frihjahr bis Ende Marz, jedoch auBBerhalb von Frostperioden, erfolgen.
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6.3 Schutzguter

Durch Entwicklung unterschiedlicher, sich im Zielzustand untereinander u.a. durch den
Grenzlinieneffekt wechselseitig positiv beeinflussender Lebensraume der Kulturlandschaft
sollen verschiedene Elemente entstehen. Diese profitieren von den Synergieeffekten, die in
diesem Ausmal nur aufgrund der GroBflachigkeit der geplanten MaBnahmen mdéglich sind.
Synergieeffekte lassen sich u.a. durch die Kombination der zu entwickelnden, miteinander
vernetzten Extensivgrinlandflachen, Sdume, Hecken und Streuobstbestande erzielen.

Alle im Zielzustand als Extensivgrinland vorgesehenen Flachen sollen als Trittsteinbiotope
zwischen dem Renzeler Moor, der Bleckriede und dem Neustadter Moor verkehrender Arten,
insbesondere Vogelarten wie z.B. dem Brachvogel, wirken und somit einen Beitrag zur
Biotopvernetzung leisten.

Durch die Lage der untersuchten, aktuell als Grinland bewirtschafteten Flachen in der
Randlage des Feuchtgrinlandkomplexes ,Bleckriede” soll das Feucht-/Nassgrinland im
Zielzustand eine Erweiterung des Habitats in der Bleckriede britender Wiesenvogel
darstellen. Durch extensive Bewirtschaftung kénnen sich beispielsweise im Siden des
Grunlands einzelne bis ins Fruhjahr Uberstaute Flache mit Flutrasen und kleinflachig
stocherfahigen Schlammflachen entwickeln bzw. vorhandene weiter geférdert werden.
Durch einen héheren Blutenreichtum kann sich ein groBeres Nahrungsangebot einstellen.

Aufgrund der GroBflachigkeit kann durch die Kombination der im Zielzustand geplanten
Elemente einer Kulturlandschaft ein nennenswerter Beitrag zur Aufwertung des
Landschaftsbilds erzielt werden. Durch die Anlage eines unbefestigten Weges Uber die
Grunlandflachen auf den aktuell noch als Acker genutzten Bereichen wird die
Erholungsfunktion der Landschaft gefordert.

Eine Zusammenfassung weiterer Wirkungen auf die SchutzguUter ist Tabelle 4 zu entnehmen.
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Tabelle 3: Prognostizierte Wirkungen der geplanten MaRnahmen auf betrachtete Schutzgiter

Schutzgut Wirkung

Forderung des Biotopverbunds durch Schaffung von Vernetzungsstrukturen
und Trittsteinbiotopen

Arten, Biotope, | Forderung unterschiedlicher naturschutzfachlich wertvoller Arten und ihrer
Biodiversitat Lebensraume

Entwicklung von Habitaten sowie Optimierung der bestehenden
Habitatkomplexe von Zielarten des Wiesenvogelschutzes

Reduzierung von Belastungen durch intensive landwirtschaftliche
Bodenbearbeitung

Verminderung der Erosionsgefahr durch ganzjahrige Bodenbedeckung auf

Boden erosionsgefahrdeten Ackerstandorten

Verminderung von Stickstoffdeposition und anderer Stoffeintrage in
angrenzende sensible Okosysteme im Sinne einer Pufferfunktion

Entwicklung und Neuanlage naturnaher Kleingewasser/Blanken

Schutz vor stofflichen Eintrdgen aufgrund von Dingung und Pestizideinsatz in

Wasser N R
Grundwasser und Oberflachengewasser

Erhéhung des Wasserrlickhaltevermdgens in der Landschaft

Lokalklimatische Verbesserung der Kalt- und Frischluftproduktion

Klima/Luft
Senkung der CO,-Freisetzung durch extensive landwirtschaftliche Nutzung

von Niedermoorstandorten

Forderung regionaltypischer Kulturlandschaftselemente

Landschaftsbild
Steigerung des naturbezogenen Erholungswertes durch Anlage verschiedener

Landschaftselemente

6.4 Berechnung nach dem Osnabriicker Kompensationsmodell

Das Osnabricker Kompensationsmodell beruht auf einem Biotopwertverfahren zur
Berechnung des Biotopwerts in Okopunkten anhand von Biotoptypen. Der klassische
Bewertungsrahmen flr die Berechnung des dkologischen Aufwertungspotenzials ist flr die
Ubliche GroBe von Kompensationsflachen bis 10,0 ha ausgelegt. GroBere Flachen- und
MaBnahmenpools koénnen jedoch einen herausragenden naturschutzfachlichen Wert
darstellen. In solchen Fallen ist deshalb ein besonderer Bewertungsrahmen vorgesehen, der
Uber den klassischen hinausgeht und eine hohere Bepunktung zulasst (Landkreis Osnabrtck
2016). Die hohere Aufwertung ist jedoch einzelfallbezogen argumentativ zu erlautern.

Aufgrund der GrofB3flachigkeit von ca. 15 ha Acker und ca. 14 ha Grinland sowie der
auBergewohnlichen Lage als Bestandteil von Schutzgebieten sowie im direkten Umfeld
weiterer Schutzgebiete von hoher Bedeutung ergibt sich die Anwendung des besonderen
Bewertungsrahmens des Osnabrlcker Kompensationsmodells.
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6.4.1 IST-Zustand

Tabelle 4: Biotopwertberechnung des Ist-Zustands der Grinlandflachen (Flachenangabe It. GIS, Werte gerundet).

Ausgangszustand ﬁysgangs— FlachengroBe Wertfaktor Werteinheiten
iotoptyp
e Blanke mit Flutrasenvegetation (Bestand) GFF (STG) 3.329,1 m? 3,0 9.987,3 WE
e Intensivgrinland auf Moorboden GIM 31.407,5 m? 2,1 65.955,7 WE
e Intensivgrinland auf Moorboden, GIM- 27.073,7 m? 1,3 35.195,8 WE
besonders artenarme Auspragung
e Blanke im artenarmen Intensivgrinland GIM- 1.555,0 m? 2,0 3.109,9 WE
(Moor), besonders artenarme Auspra- (STG-)
gung ohne Flutrasenvegetation
e Intensivgrinland trockener Mineralbdden GIT 49.146,8 m? 1,6 78.635,0 WE
e Intensivgrinland trockener GIT- 27.224,0 m? 1,1 29.946,4 WE
Mineralbdden, besonders artenarme
Auspragung
GesamtgroBe 139.736,1 m? Ausgangswert 222.830,1 WE
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Tabelle 5: Biotopwertberechnung des Ist-Zustands der Ackerflachen (Flachenangabe It

. GIS, Werte gerundet).

Ausgangs
Ausgangszustand - FlachengréBe Wertfaktor Werteinheiten

biotoptyp
e Sandacker AS 147.575,7 m? 1,0 147.575,7 WE
GesamtgroBe 147.575,7 m? Ausgangswert 147.575,7 WE
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6.4.2 Plan-Zustand

Tabelle 6: Biotopwertberechnung des Plan-Zustands der Griinlandflachen (Flachenangabe It. GIS, Werte gerundet).

Ziel-

Zielzustand bi FlachengroBe Wertfaktor Werteinheiten
iotoptyp
e Artenreiches Feucht- und Nassgrinland GFS 56.439,0 m? 3,0 169.317,0 WE
auf Moorbdden mit eingestreuten
Blanken
e Sonstiges mesophiles Griinland mit GMS*, 74.706,0 m? 2,8 209.176,9 WE
extensiver Nutzung GMS**
e Blanke mit Flutrasenvegetation (Bestand) GFF (STG) 3.329,1 m? 3,0 9.987,3 WE
e Blanken mit Flutrasenvegetation GFF (STG) 1.555,0 m? 3,0 4.665,0 WE
(Entwicklung)
e Verwallung im sonstigen mesophilen GMS (Verw.) 3.707,0 m? 2,3 8.526,0 WE
Extensivgrinland
GesamtgroBe 139.736,1 m’ Zielwert 401.672,2 WE
Bilanz: Zielwert +401.672,2 WE
Ausgangswert -222.830,1 WE
Gesamtaufwertug 178.842,1 WE
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Tabelle 7: Biotopwertberechnung des Plan-Zustands der Ackerflachen (Flachenangabe It. GIS, Werte gerundet).

Zielzustand bi Ziel- FlachengréBe Wertfaktor Werteinheiten
iotoptyp
e Sonstiges mesophiles Grinland mit GMS 114.920,4 m? 2,8 321.777,2 WE
extensiver Nutzung und
eingestreuten Blanken
e Unbefestigter FuBweg im sonstigen GMS (OVW), 492,3 m? 1,0 492,3 WE
mesophilen Extensivgriinland GMS (Ovw)
(Verw.)
e Saumstruktur/halbruderale Staudenflur UH 17.698,3 m? 2,5 44.245,7 WE
e Verwallung im sonstigen mesophilen GMS (Verw.) 1.985,1 m? 2,4 4.764,2 WE
Extensivgrinland
e Verwallung mit Saumstruktur/ UH (Verw.) 1.796,1 m? 2,4 4.310,8 WE
halbruderaler Staudenflur
e Streuobstwiese HO (GET) 8.054,1 m? 2,2 17.719,0 WE
e Standortgerechte Strauchhecke HFS 2.573,1 m? 2,0 5.146,2 WE
e Standortgerechtes Einzelgeholz HBE 56,3 m? 2,0 112,5 WE
GesamtgroBe 147.575,7 m? | Zielwert 398.567,9 WE
Bilanz: Zielwert +398.567,9
WE
Ausgangswert | - 147.575,7 WE
Gesamtaufwertung | 250.992,2 WE
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6.4.3 Fazit
Insgesamt kann auf den im vorliegenden Konzept untersuchten Flachen um den Hof

Hahnenberg durch Umsetzung der in Kap. 6.2 beschriebenen MaBnahmen It. Berechnungen
nach dem Osnabrlcker Kompensationsmodell (siehe Kap. 6.3) im Vergleich zum IST-Zustand
voraussichtlich ~ eine  Aufwertung  (Plan-Zustand) in  Hobhe von  insgesamt
429.834,3 Werteinheiten (WE) erzielt werden.

28



7. Monitoring

Bestandteil des vorliegenden Konzepts zur 0Okologischen Aufwertung sind eine
verpflichtende Erfolgskontrolle und ein Monitoring, fir deren Durchfiihrung gegenuber der
Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz ein Nachweis zu erbringen ist.
Ergebnisse sind zu dokumentieren und in schriftlicher Form in regelmaBigen Abstanden zur
Verflgung zu stellen.

Die Erfolgskontrolle dient zur Ermittlung des Stands der Durchfiihrung sowie des Grads der
Zielerreichung und somit des Erfolgs der KompensationsmafBnahmen. Frequenz und Umfang
der Kontrollen sind in vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehdrde des
Landkreises Diepholz so zu wahlen, dass eine Beurteilung folgender Aspekte moglich ist:

Tabelle 8: Zu berticksichtigende Aspekte im Rahmen des Monitorings

Aspekte

e Korrekte Ausfihrung der MaBnahmen nach Umfang und
Qualitat sowie Einhaltung verbindlicher Regelwerke;

Herstellungs- und
Umsetzungskontrolle e Durchfuhrung weiterer, notwendiger Mal3nahmen zur
Herstellungs-/Entwicklungspflege

e Einstellung des im Konzept definierten Zielzustands und ggf.
Abweichungen vom Zielzustand;

o Erflullung prognostizierter 6kologischer Funktionen der
Biotope/Flachen (betrifft z.B. Annahme eines hergestellten
Laichgewaéssers durch Amphibien)

Funktionserfillungs- und
Zielerreichungskontrolle

e Entwicklungstendenzen

Nach Umsetzung der MaBnahmen erfolgt eine Abnahme der durchgefihrten MaBnahmen
durch die Untere Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz.

Pro MaBnahmenbereich (Acker/Grinland) sind mindestens 6 vegetationskundliche
Dauerbeobachtungsflachen (DBF) einzurichten.

In den ersten Jahren nach Einrichtung und MaBnahmenumsetzung ist eine jahrliche Kontrolle
eingerichteter Dauerbeobachtungsflachen sowie die Erfassung weiterer Pflanzenarten der
Zielvegetation oder Storzeiger auBerhalbo der DBF durchzufihren, um die
Vegetationsentwicklung beurteilen zu kénnen. Wasserstande Bldanken sollten mehrfach
jahrlich kontrolliert werden.

Zudem ist im Rahmen des Monitorings die Annahme sowohl der aktuell als Grunland
genutzten Grinland Flachen, als auch der Ackerflachen als Habitat von Zielarten des
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Wiesenvogelschutzes und von Brutvdgeln zu erfassen. Dabei sind auch Wechselbeziehungen
mit weiteren Habitatflachen der Bleckriede (z.B. im Sinne einer Nutzung der Flachen des
Kompensationskonzepts als Nahrungshabitat) miteinzubeziehen. Der Erfolg der umgesetzten
MaBnahmen sollte durch mindestens jeweils eine umfassende Kartierung der Brut- und der
Wiesenvogel Gberprift werden.

Darlber hinaus sind weitere Artengruppen wie insbesondere Amphibien im Rahmen des
Monitorings zu betrachten und Populationen durch geeignete Methoden zu erfassen (mind.
eine umfassende Kartierung zum Zeitpunkt der Erreichung des Zielzustands).

Ein positives Kontrollergebnis in Bezug auf die Zielerreichung leitet nach Absprache mit der
Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz Gber in die Unterhaltungspflege, die
von einem an die Erfolgskontrolle anschlieBenden Monitoring in einem regelmaBigen Turnus
im zeitlichen Abstand von 3 bis 5 Jahren begleitet werden soll. Dieser Zeitpunkt ist definiert,
sobald der angestrebte Zielzustand eindeutig erkennbar ist. Flr die zu entwickelnden Biotope
ist von folgenden Entwicklungszeitraumen auszugehen:

Tabelle 9: Zu erwartende Entwicklungszeitraume der Zielbiotope

Angestrebter Ziel- Entwicklungsziel

zustand erkennbar erreicht
Naturnahe, arten- und strukturreiche ca. 3 Jahre ca. 3 -5 Jahre
Feuchtbiotope ) {max. 10) Jahre

Artenreiches Extensivgriinland

(Biotoptyp GMS; aus nicht versiegelter ca. 5 Jahre ca.5-10 Jahre

{max. 15) Jahre

Flache)

Artenreiches Feucht- und Nassgriinland ca. 5 Jahre ca.5-10 Jahre

(Biotoptyp GFS) ’ {max. 15) Jahre

Arten- und strukturreicher

Saum/halbruderale Staudenflur ca. 3 Jahre ca.5-10 Jahre

Naturnahe, arten- und strukturreiche ca. 5 Jahre ca. 10 - 25 Jahre

Hecken und Streuobstbestande

Auf Grundlage der Erkenntnisse des Monitorings soll bei unerwiinschten Entwicklungen der
Flachen/Biotope durch Anpassung und Optimierung des Managements und der Pflege ggf.
zielgerichtet gegensteuert werden, damit prognostizierte Aufwertungspotentiale und die
daraus resultierenden Werteinheiten erzielt werden kénnen.
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8. Kompensationsverzeichnis

Zu Dokumentation und Nachweis des Umsetzungsstands der geplanten MaBnahmen sowie
als Nachweis fir eine Abbuchung und Inanspruchnahme von Okopunkten durch
Eingriffsverursacher ist von dem Flacheneigentimer ein Kompensationsverzeichnis zu fihren,
das fortlaufend zu aktualisieren ist. Jede Anderung im Sinne einer VerduBerung von
Okopunkten fir AusgleichsmaBnahmen an Eingriffsverursacher ist der Unteren
Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz anzuzeigen und die aktualisierte Version des
Verzeichnisses ist jahrlich zu Gbermitteln.

Zur FUhrung eines Kompensationsverzeichnisses sollte eine Shape-Datei zur Verwendung in
einem geografischen Informationssystem (GIS) angelegt werden. Die Inhalte des zu
fuhrenden Verzeichnisses sind mit der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Diepholz
abzustimmen.

9. Zeitlicher Ablauf

Mit MaBnahmenumsetzung soll ab Juli/August 2022 erfolgen (siehe Anhang: Zeitplan). Im
ersten Schritt soll mit der Umsetzung im MaBnahmenbereich Grinland begonnen werden.

In einem zweiten Umsetzungsschritt sollen die Umsetzung im MaBnahmenbereich Acker
erfolgen. Vorbereitend ist dazu ab Herbst 2022 eine Aushagerung der Ackerflachen
vorgesehen. Weitere Umsetzungsschritte inklusive einer konkretisierten Zeitplanung fur
diesen MaBBnahmenbereich folgen im Anschluss.

31



9. Quellen

Bioland Beratung (2011): Hecken planen, pflanzen, pflegen. Eine praktische Anleitung far
Landwirte. Stand 2011.

Braun-Lullemann, et. al. (2018): Streuobst-Sortenempfehlungsliste fr Rheinland-Pfalz. Stand
April 2018.

Drachenfels, O.v. (2021): Kartierschlussel fur Biotoptypen in Niedersachsen unter besonderer
Berlcksichtigung der gesetzlich geschitzten Biotope sowie der Lebensraumtypen von
Anhang | der FFH-Richtlinie. Stand Marz 2021.

Landkreis Osnabrick (2016): Osnabricker Kompensationsmodell 2016. Arbeitshilfe zur
Vorbereitung und Umsetzung der Eingriffsregelung

NLT & NLWKN (2016): Niedersachsischer Landkreistag und Niedersachsischer Landesbetrieb
fur Wasserwirtschaft, Kisten- und Naturschutz (Hrsg.): Arbeitshilfe Bevorratung
Kompensationsflachen u. -maBnahmen - Hinweise flir die Bevorratung von Flachen
und MaBnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Stand Februar 2016.

Schmiede, R., Otte, A., Donath, T. W. (2012): Artenanreicherung durch Mahdgututbertragung

in artenarmen GriUnlandbestanden — welche Stérungsintensitat der Grasnarbe ist
notig? — In: Naturschutz und Biologische Vielfalt 115/2012:153-171

natura2000.diepholz.de: Landkreis Diepholz. Steckbrief Neustadter Moor. Abgerufen unter
https://natura2000.diepholz.de/schutzgebiete/steckbriefe-aller-ffh-gebiete/
neustaedter-moor/ (Zugriffam 10.01.2022)

www.nlwkn.niedersachsen.de: Niedersachsischer Landesbetrieb fur Wasserwirtschaft,
Kusten- und Naturschutz. Naturschutzgebiet ,Bleckriede. Abgerufen unter

https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_na
turschutzgebiete/-44948.html (Zugriff am 10.01.2022)

32



Anhang
MafBnahmentabelle

Zeitplan Umsetzung Grinland

Karte 1: Biotoptypen

Karte 2: Zielzustand und MalBBnahmen



MaBnahmen- | Nr. MaBBnahmen- IST-Zustand Biotoptypen | Plan-Zustand Biotoptypen Geplanter Beginn Umsetzung
bereich typ IST-Zustand Plan-Zustand
N Extensives mesophiles Grinland, .
G1 Grinlandentwicklung In’.c.enswg.runland, GIT, GIM, Extensives Feucht-/Nassgriinland mit Blanken und GM5", GFS, Ab Juli/August 2022
Blanke mit Flutrasen GFF (STG) . . GFF (STG)
Flutrasen-/Nassgriinlandvegetation
Intensivgranland (besonders GIT- GIM- Extensives mesophiles Grinland, GMS**, GFS,
) G2 Grinlandentwicklung artenarme Auspragung), GII\/I’— (STG& Extensives Feucht-/Nassgriinland mit Blanken und | GFF (STG)/ Ab Juli/August 2022
Grunland Blanke ohne Flutrasen Flutrasen-/Nassgrinlandvegetation GFS (STQG)
. L . . . . GFF (STG)/ .
G3 Anlage Blanken Intensivgrinland GIM, GIM- Blanken mit Flutrasen-/Nassgrinlandvegetation GFS (STG) Ab Juli/August 2022
L GIT, GIT-, Verwallung im Grinland/ .
G4 Erstellung Verwallungen Intensivgrinland GIM. GIM- am Rand des Grinlands GMS (Verw.) Ab Juli/August 2022
Al Gruanlandentwicklung Acker AS ET;EE:;@S mesophiles Granland mit eingestreuten GMS Aushagerung ab Herbst 2022
A2 Anlkigie Selunmed Acker AS Halbruderaler Saum/Staudenflur UH Aushagerung ab Herbst 2022
Staudenfluren
A3 Anlage Blanken Acker AS Bldnken im Grinland, teilweise mit (STG) Aushagerung ab Herbst 2022
Grundwasseranschluss
Verwallung im Grinland/ GMS (Verw.),
Ad Erstellung Verwallungen Acker AS am Rand des Grinlands UH (Verw.) Aushagerung ab Herbst 2022
Acker
A5 Anlage Strauchhecke Acker AS Mehrreihige Strauchhecke HFS Aushagerung ab Herbst 2022
A6 Anlage Streuobstwiese Acker AS Streuobstbestand, einschlriges Extensivgriinland HO (GET) Aushagerung ab Herbst 2022
A7 Anlage unbefestigter Weg | Acker AS Unbefestigter Weg im Grinland GMS (OVW) Aushagerung ab Herbst 2022
A8 Pflanzung Einzelgehdlze Acker AS Einzelgehdlz HBE Aushagerung ab Herbst 2022




Juni 2022 Juli 2022 August 2022 September 2022 Oktober 2022 November 2022 Dezember 2022

Begleitung der Ermittlung geeigneter
MafBnahmen und Spenderflachen

Monitoring

Monitoring DBFs, Mahdgutlibertragung,
Wasserstande, Fauna

Fortlaufende Dokumentation der Flachenentwickl
\,

Einrichtung DBFs Begleitung der MaBnahmenumsetzung & Dokumentation (ggf. neue DBFs)

Vermarktung der Punkte fiir Grinland

Umsetzung Erdarbeiten: Verwallungen = Abnahmetermin
erstellen, Blanken anlegen fahdgutiibertragun@ mit LK DH

|
Wasserrechtliche Frdsen von Fortlaufende Flachenentwicklung (ggf. Anpassun§
Genehmigung Mahdgutstreifen Managements oder erneute Mahdgutﬁbertragunq)

Optimierung der
Wasserstande

zusatzlich: Optimierung der Wasserstande durch Grabenanstau

Sollte ein Abschluss der Erdarbeiten im September Anzustreben, jedoch kein fester Bestandteil des
nicht moglich sein, erfolgt die Umsetzung ab Juli 2023 Kompensationskozepts





